
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/7/5 2Ob92/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1973

Norm

ABGB §1304 A1

ABGB §1325 D7

DP §24 ff

Rechtssatz

Bei der Umschulung eines ö4entlich Bediensteten ist darauf zu achten, ob die neue Tätigkeit mit seinen

Standesp8ichten zu vereinbaren ist, sowie auch darauf, daß eine bloß einkommensorientierte Bewertung des

gesellschaftlichen Ansehens eines Beamten einseitig ist.

Entscheidungstexte

2 Ob 92/73

Entscheidungstext OGH 05.07.1973 2 Ob 92/73

Veröff: EvBl 1974/16 S 43 = ZVR 1974/161 S 242
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